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Bekanntmachung
 
der Neufasssung des Kirchenversorgungsgesetzes
 

vorn 16. April 1996
 

Gem. Artikel II des Kirchengesetzes zur Änderung des Kir
chenversorgungsgesetzes vom 3. Februar 1996 (GVOBl. S. 34) 
wird nachstehend der Wortlaut des Kirchenversorgungsge
setzes in der seit 2. März 1996 geltenden Fassung bekanntge
macht. Die Neufassung berücksichtigt: 
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1.	 das mit Wirkung vom 1. Januar 1984 in Kraft getretene Kir
chengesetz vom 14. [anuar 1984 (GVOBl. S. 45), 

2.	 den mit Wirkung vom 1. Januar 1984 in Kraft getretenen 
Artikel Ir Nr. 1 und den mit Wirkung vom 1. Januar 19% in 
Kraft getretenen Artikel Il NI'. 2 bis 4 des Kirchengesetzes 
vom 1. Februar 1986 (GVOBl. S. b2) und 

3.	 das 21m 2. März 1996 in Kraft getretene Kirchengesetz zur 
Änderung des Kirchenversorgungsgesetzes vom 3. Fehru
<Ir 1996 (GVOBl. S. 34). 

Der Text des Kirchenversorgungsgesetzes ist in geschlech
tergerechter Sprache gefaLlt und die Bezugnahme auf Vor
schriften des Beamtenversorgungsgesetzes und des Pfarrer
gesetzes, soweit sie durch Anderung dieser Gesetze nicht 
mehr zutrifft, redaktionell angep<lBt worden. 

Nordelbisches Kirchenamt
 

Im Auftrage:
 

Si eb ke
 

Az.: 3610 - 0 lI\ 

* 

Kirchengesetz
 
über die Versorgung der Pastoren, Pastorinnen,
 

Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen
 
in der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche
 
(Kirchenversorgungsgesetz - KVersG)
 

vom 14. Januar 1984
 

Die Synode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

Inhaltsübersicht 
§§ 

Abschnitt I: 
Allgemeine Vorschriften 1 und 2 

Abschnitt II: 
Ausnahme- und Ergänzungsvorschriften 3 bis 921 

Abschnitt III: 
Ausführungs- und Oberg ..angsvorschriften 10 bis 16 

Abschnitt IV: 
Schlußvorschriften .................. 17 bis 20 

Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften 

~ 1 
Persönlicher Geltungsbereich 

Dieses Kirchengesetz gilt für die Versorgung 

a)	 der in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis ste
henden Pastoren, Pastorinnen, Pfarrvikare. Pfarrvikarin
nen, Vikare, Vikarinnen, Pfarrvikaranwärter und Pfarrvi
karanwärterinnen. 

b)	 der Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen mit Ausnah
me von Ehrenbeamten und Ehrenbeamtinnen. 

c)	 der Hinterbliebenen der unter Buchst. 21 und b bezeichne
ten Personen, 

nachstehend Berechtigte genannt. 

§2 
Anwendung des für Bundesbeamte und
 

Bundesbeamtinnen geltenden Rechts
 

(1) Die Versorgung wird in entsprechender Anwendung 
des für die Beamten und Beamtinnen der Bundesrepublik 
Deutschland jeweils geltenden Rechts (Beamtenversorgungs
recht) gewährt, soweit nicht in diesem Kirchengesetz, insbe
sondere in den nach § 17 weitergeltenden Vorschriften oder 
den aufgrund dieses Kirchengesetzes zu erlassenden Rechts
verordnungen der Kirchenleitung etwas anderes bestimmt 
ist. § 64 des Beamtenversorgungsgesetzes findet keine An
wendung. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Gewährung von Bei
hilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen. Die Kirchen
leitung kann abweichende Regelungen durch Rechtsverord
nung treffen. 

(3) Ist die unveränderte Anwendung von Vorschriften des 
Beamtenversorgungsgesetzes (Absatz 1) nicht möglich, weil 
der kirchliche Dienst dem öffentlichen Dienst beim Bund, bei 
den Ländern oder anderen Körperschaften des öffentlichen 
Rechts in den Vorschriften nicht als gleichgestellt gilt, trifft die 
Kirchenleitung durch Rechtsverordnung die erforderlichen 
Anpassungsregelungen. 

(4) Die Kirchenleitung kann die Anwendung von Vor
schriften, die das nach Absatz 1 jeweils zur Anwendung kom
mende Beamtenversorgungsrecht ändern, innerhalb eines 
Monats nach Verkündung der Vorschriften im Bundesgesetz
blatt durch BeschluB aussetzen, wenn und soweit Tatsachen 
vorliegen, aufgrund derer die Beibehaltung des Verfahrens 
nach Absatz 1 bis zur nächsten Tagung der Synode auch bei 
Abwägung der Belange der Berechtigten nicht vertretbar ist. 
Über die vorläufige Aussetzung ist innerhalb von drei Mona
ten nach dem Beschluf durch Rechtsverordnung zu entschei
den, hierfür gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 entspre
chend. 

(5) Die Kirchenleitung erläßt Rechtsverordnungen nach 
den Absätzen 2 bis 4 im Einvernehmen mit dem Hauptaus
schuB der Synode. Der für die Besoldung und Dienstrecht zu
ständige Ausschuß der Synode sowie die Standesvertretung 
der Pastoren und Pastorinnen und der Kirchenbeamtenaus
schuß sind vorher zu hören. 

(6) Für den 'Übergang gesetzlicher Schadensersatzansprü
che der Berechtigten auf den Dienstherrn gilt § 87 21 des Bun
desbeamtengesetzes entsprechend. 

Abschnitt II
 
Ausnahme- und Ergänzungsvorschriften
 

§3
 
Gleichstellung
 

Im Sinne des § 2 gelten 

(1) Pastoren und Pastorinnen im Anstellungsverhältnis nach 
§ 1 Abs. 1 des Pfarrergesetzes in der jeweils geltenden Fas
sung als Beamte und Beamtinnen auf Lebenszeit, 

b)	 Pastoren und Pastorinnen zur Anstellung nach § 1 Abs, 2 
des Pfarrergesetzes alsBeamte und Beamtinnen auf Probe, 

c) Vikare	 und Vikarinnen sowie Pfarrvikaranwärter und 
Pfarrvikaranwärterinnen als Beamte und Beamtinnen auf 
Widerruf. 
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Rechtsverordnung
 
zur Durchführung der praxisbegleitenden Ausbildung
 

zur Gemeindepädagogin und zum Gemeindepädagogen
 
im Diakonisch-Theologischen Ausbildungs

und Studienseminar in Rickling
 
(Ausbildungsordnung Gemeindepädagoginnen/Ricklingl
 

Vom 26. März 1996 

Die Kirchenleitung hat aufgrund von § 2 des Kirchengeset
zes über die Ordnung des Dienstes der Gemeindepädagogin 
und des Gemeindepädagogen in der Nordelbischen Evan
gelisch-Lu thetischen Kirche i.d.F. vorn 30. Oktober 1993 
(GVOB!. S. 277) iolgende Rechtsverordnung erlassen: 

Grundsätze 

§1 

Cl) In der praxisbegleitenden Ausbildung werden die Stu
dierenden in Bindung an die Heilige Schrift des Alten und 
Neuen Testaments und das Bekenntnis der Evangelisch-Lu
therischen Kirche für den Dienst einer Gemeindepädagogin 
und eines Gemeindepädagogen vorbereitet. 

(2) Die Ausbildung geschieht auf zwei Ebenen: 

im Diakonisch-Theologischen Ausbildungszentrum in 
Rickling (Ausbildungszentrum) und 

-	 in der Kirchengemeinde, kirchlichen Einrichtungen, bei 
Diensten und Werken und in der Begleitung am Arbeits
platz. 

(3) DIe Ausbildung will die Befähigung zu theologischer 
Verantwortung und geistlicher Wahrnehmung des besonde
ren Dienstes der Gemeindepädagogin und des Gemeinde
pädagogen im kirchlichen Amt fördern. Insbesondere in den 
Bereichen Erziehung und Unterricht, Verkündigung, Missi
on, Ökumene, Gemeindeleitung und Gemeindeaufbau. Bera
tung, Besuchsdienst und Diakonie sollen die Studierenden fä
lüg und bereit werden, den praktischen Dienst theologisch zu 
reflektieren und als Dienst der Kirche zu verstehen. Sie sollen 
dabei lernen, die Situation in der Kirche und deren Auswir
kungen auf individuelle und gesellschaftliche Lebensvollzü
ge wahrzunehmen und das eigene Tun in theologischer und 
geistlicher Verantwortung darauf auszurichten. 

§2 

In der praxisbegleitenden pädagogisch-theologischen Aus
bildung geht es um das Aneignen und vertiefte Verstehen 
theologischer und kirchlicher Lehre, um die Vergewisserung 
der eigenen christlichen Existenz, um die Entwicklung theo
logischer Verantwortung und geistlicher Wahrnehmung in 
unterschiedlichen Arbeitsfeldern. 

Ziele 

§3 

(1) Ziel der praxisbegleitenden Ausbildung ist die Befähi
gung zur Ausübung des Berufs der Gemeindepädagogin und 
des Gemcindepädagogen gemäß § 1 Abs. 1 des Cemeinde
pädagoginnengesetzes. Das geschieht durch die Vermittlung 
und Weiterführung theologischen Wissens und die Integrati
on von beruflicher Praxis und gemeindepädagogisch-theolo
gischer Lehre anhand praktischer Übungen und die Zusam
rnenführung divergenter Arbeitsfelder in der Gemeinschaft 
der Studierenden. 

(2) Im Ausbildungszentrum nehmen die Studierenden an 
Kursen teil, die inhaltlich in die Themenbereiche Bibel, Kir

ehe, Gesellschaft, Gemeindepädagogik, Gottesdienst und 
Seelsorge gegliedert sind. Diese Kurse sind curricular auf die 
kirchliche und gemeindepädagogische Praxis bezogen. Die 
Themenbereiche kommunizieren untereinander und sind ins
besondere auf die Bereiche Erziehung und Unterricht, Ver
kündigung, Mission, Ökumene, Gemeindeleitung und Ge
mcindeaufbau, Beratung, Besuchsdienst und Diakonie bezo
gen. Die Gestaltung der Kursinhalte soll die Studierenden zu 
theologischer Verantwortung, geistlicher Wahrnehmung und 
der Entwicklung gemeindepädagogischer Kompetenz befähi
gen. 

§4 

(1) In den Kursen soll in curricularer Differenzierung und 
Fortschreibung folgendes vermittelt werden: 

a)	 In den Kursen zum Themenbereich Bibel wird den Studie
renden u.a, ein Grundwissen der Bibelkunde. der Ge
schichte und der Theologie des Alten und Neuen Testa
ments vermittelt werden. Exemplarisch werden theologi
sche, dogmatische und ethische Grundfragen an aus
gewählten biblischen Texten bearbeitet. Der Umgang mit 
den Hilfsmitteln zum Bibelstudium wird eingeübt. 

b) In den Kursen zum Themenbereich Kirche wird den Stu
dierenden ein Einblick in die Formen der :iußeren Gestalt 
der Kirche auf allen Ebenen gegeben. D<1ZU gehört auch die 
Einführung in die Verfassung der Nordelbischen Ev-Luth. 
Kirche und in das Kirchenrecht. Darüber hinaus sollen die 
Studierenden exemplarische Kenntnisse der Ekklesiologie 
(Kirche als Claubensgemeinschatt, Grundlagen und Kenn
zeichen der Kirche, biblische Cerneindebilder. Charisma 
und Amt, Tradition und Bekenntnis, Pncumatologio) er .. 
werben. Praktische Ubungen in den Bereichen Gemeinde
aufbau. Gemeindeleitung und kirchlicher Bildungs- und 
Erziehungsarbeit ergänzen und vertiefen diesen Bereich. 

c) In den Kursen zum Themenbereich Gesellschaft wird den 
Studierenden der Zusammenhang und die Problemstel
lungen zwischen Glauben und Gesellschalt vermittelt. 
Ausgehend von unterschiedlichen Sozialtheorien soll re
flektiert werden, wie sich christliches Leben in einer säku
laren Gesellschaft gestalten läßt. An geschichtlichen Bei
spielen soll das Verhältnis von Kirche und Ceseilschaft ex
emplarisch verdeutlicht werden. Die Studierenden werden 
mit den sozialethischen Überlieferungen bekannt gemacht. 

d) In den Kursen zum Themenbereich Gemeindepädagogik 
wird den Studierenden ein Einblick in die Geschichte und 
den Auftrag kirchlicher Unterweisung und Bildung ver
mittelt. Dazu gehören Grundlagen der Pädagogik und der 
Entwicklungspsychologie, formen und Modelle der Ge
meindepädagogik, wic auch der Religionspädagogik, so
wie didaktische und methodische Ubungen und eigene 
Unterrichtsentwürfe. 

e) In den Kursen zum Themenbereich Gottesdienst lernen 
die Studierenden unter Anleitung Andachten und Gottes
dienste unterschiedlicher Art selbständig zu gestalten und 
zu halten. Das Einüben und Einleben in die Tradition und 
in die Formen liturgischen Handchis haben hier ihren Ort. 
Das Seminar pflegt den Reichtum liturgischer Lebens- und 
Verkündigungsformen und erprobt sie für die gemeinde
pädagogische Praxis. 

f)	 In den Kursen zum Themenbereich Seelsorge werden die 
Studierenden in die christlich-biblische Anthropologie un
ter besonderer Berücksichtigung der Christologie einge
führt. Existenzfragen sollen sowohl aus theologischer wie 
aus humanwissenschaftlicher '::licht exemplarisch erarbei
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Wort und Sakrament	 Gottesdienstgestaltung 
(Kinder-, Familiengottes
dienste, Anlässe) 
Analvse von Gottesdien
sten 

Kirchenjahr Kirchenmusik
 
Theologie des Gottesdienstes Andachten
 
Liturgik als gestalteter Glau Übungen zur Liturgik
 
be und Meditation
 
Formen christlicher Verkün
digung ..
 
Gottesdienst in der Okumene
 
Einführung in die Amts

handlungen der Kirche 
Gottesdienst im Alltag 

f)	 Seelsorge 

Seminar	 Praxis 

Einführung in die christliche	 Formen christlicher See1
Anthropologie sorgepraxis
 

Seelsorgekurs I (Methode der KSA)
 
Seelsorgekurs II (Methode der KSA)
 

(3) An den Studientagen sollen Projekte, Hospitationen 
und Exkursionen durchgeführt werden. Darüber hinaus die
nen die Studientage der Vertiefung und Weiterführung von 
Lerninhalten. Die Studientage können auch zu mehrtägigen 
Blöcken zusammengefaßt werden. Zur Vorbereitung auf die 
Gemeindepädagogenprüfung sollen den Studierenden ein
zelne Studientage zur Verfügung gestellt werden. 

§7 

(1) Die Leiterin oder der Leiter und die Studienleiterinnen 
oder Studienleiter tragen die Verantwortung für die Kurspla
nung und Durchführung. Unter ihrer Leitung werden gottes
dienstliche Feiern und Hausandachten, die dem geistlichen 
Leben der Gruppen dienen, geplant und durchgeführt. Sie be
raten die Studierenden in allen Fragen der Prüfung. Gemäß 
§ 4 Abs. 2 des Gemeindepädagoginnengesetzes wirkt der 
Ausschuß der Arbeitsgemeinschaft an der Durchführung der 
praxisbegleitenden Ausbildung mit. Die Einzelheiten der Mit
wirkung wird in einer Richtlinie des Nordelbischen Kirchen
amtes festgelegt. 

(2) Zur Begleitung einzelner Studierender oder Gruppen 
sollen vom Ausschuß der Arbeitsgemeinschaft geeignete Ge
meindepädagoginnen und Gemeindepädagogen benannt 
werden, die durch das Nordelbische Kirchenamt berufen 
werden. Sie arbeiten mit der Leiterin oder dem Leiter und den 
Studienleiterinnen oder Studienleitern zusammen. 

(3) Die Studierenden sollen an Veranstaltungen der Ar
beitsgemeinschaft der Gemeindepädagoginnen und Gemein
depädagogen teilnehmen. 

§8 

(1) Während der Kurszeiten besteht für die Studierenden 
Präsenzpflicht. Sie ist eine Voraussetzung für die Zulassung 
zur Gemeindepädagogenprüfung. 

(2) Die Anwesenheit an den Kursen, den Studientagen 
oder sonstigen Lehrveranstaltungen ist den Studierenden zu 
testieren. Das Testat ist dem Antrag auf Zulassung zur Ge
meindepädagogenprüfung beizufügen. 

(3) Das Bestehen der Gemeindepädagogenprüfung be
gründet keinen Anspruch auf Einsegnung. Diese ist bei der 
zuständigen Bischöfin oder dem zuständigen Bischof, bzw. 

der Pastorin oder dem Pastor, die oder der im Auftrag der 
Bischöfin oder des Bischofs handelt, gesondert zu beantragen. 

Aufnahme und Entlassung 

§9 

(1) Die Aufnahme in die praxisbegleitende Ausbildung 
kann erfolgen, wenn eine Bewerbetin oder ein Bewerber 

1.	 über einen mittleren oder vergleichbaren Bildungsab
schluß verfügt, 

2. Mitglied	 einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) ist, 

3.	 einen schriftlichen Nachweis über eine mindestens zwei
jährige Erfahrung in der Gemeindearbeit im Ehren-, Ne
ben- oder Hauptamt erbringt; mit Ausbildungsbeginn in 
der Regel im Hauptamt. 

4. die verbindliche Zusage des Stellenträgers auf Freistellung 
zur berufsbegleitenden Ausbildung vorlegt, 

5. ein	 befürwortendes Votum der oder des Beauftragten für 
Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen der 
Nordelbischen Kirche vorweisen kann und 

6. mindestens das 25. Lebensjahr vollendet hat. 

Es können auch Studierende gastweise aufgenommen wer
den. 

(2) In besonderen Ausnahmefällen kann von dem Erfor
dernis des Absatzes 1 Nr. 2 abgesehen werden. Die Entschei
dung trifft das Nordelbische Kirchenamt. 

(3) Die Bewerbungsfrist endet am 30. April. Die Zulassung 
zur Ausbildung oder die Versagung der Aufnahme ist den 
Bewerberinnen und Bewerbern schriftlich unter Angabe der 
Gründe mitzuteilen. Über Einsprüche entscheidet das zustän
dige Fachdezernat des Nordelbischen Kirchenamtes. 

(4) Zwischen den Studierenden und dem Diakonisch
Theologischen Ausbildungszentrum wird eine Ausbildungs
vertrag geschlossen. 

§ 10 

(1) Das Ausbildungsverhältnis kann jederzeit aufgelöst 
werden, wenn Studierende die ihnen obliegenden Pflichten 
verletzen. Als Pflichtverletzungen gelten insbesondere: 

- die nicht ordnungsgemäße und unregelmäßige Teilnahme 
an den Lehrveranstaltungen. 

- die Austrittserklärung aus der evangelischen Kirche, 

- eine Verhaltensweise, die den kirchlichen Ordnungen oder 
dem, was von einer künftigen Gemeindepädagogin oder 
einem künftigen Gemeindepädagogen erwartet werden 
muß, entgegensteht und 

-	 wenn die Gewähr eines erfolgreichen Abschlusses der 
Gemeindepädagogenausbildung nicht mehr gegeben ist. 

(2) Die betroffenen Studierenden sind rechtzeitig vor der 
Auflösung des Ausbildungsverhältnisses zu hören. Die Ent
scheidung trifft die Leiterin oder der Leiter nach pflichtge
mäßem Ermessen. Dem Nordelbischen Kirchenamt ist die 
Entscheidung mitzuteilen. 

(3) Studierende können auf eigenen Antrag oder bei dau
ernder Dienstunfähigkeit entlassen werden. 

(4) Die Mitteilung über die Auflösung des Ausbildungs
verhältnisses bedarf der Schriftform. Der Zeitpunkt des Endes 
des Ausbildungsverhältnisses ist darin anzugeben. Es besteht 
kein Rechtsanspruch auf Beendigung der Ausbildung. 
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(5) Erholungsurlaube der Studierenden sind so zu legen, 
daß die Erfordernisse der Ausbildung, besonders die Teilnah
me ,111 den Kursen, davon unbeeinträchtigt bleiben. 

(6) Die Dienstaufsicht während der Ausbildungszeiten im 
Ausbildungszentrum führt die Leiterin oder der Leiter. 

SchluGbestimmungen 

§1! 

Zur Erfüllung der Autgaben nach dieser Rechtsverordnung 
können durch das Ausbildungszentrum und das Nordelbi
sche Kirchenamt notwendige Daten erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden. 

§12 

Die Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün
dung im Cesetz- und Verordnungsblatt 111 Kraft. 

Kiel, den 2. Mdi 1996 

Die Kirchenleitung
 

Kohlwage
 

Bischof und Vorsitzender
 

A7:.: 4248 -18/ EI 

Rechtsverordnung
 
zur Änderung der Hechtsverordnung
 

für das Diakonisch-Theologische Ausbildungszentrum
 
der Nordelbischen Kirche in Rickling
 

Vom 26. März 1996
 

Die Kirchenleitung hat ,wfgrund von Artikel 81 Abs 1 der 
Verfassung der Nordelbischen Ev-Luth. Kirche die folgende 
Rechtsverordnung erlassen: 

Artikel 1 

Die Rechtsvererd nung für das Diakonisch-Theologische 
Ausbildungszentrum der Nordelbischen Kirche in Rickling 
vom 11. Juni 1991 (GVOßl. S. 233) wird wie folgt geändert: 

1.	 Der Name des Ausbildungszentrums erhält folgende Fas
sung: 

.Diakonisch-Theologisches Ausbildungs- und Stud iense
minar der Nordelbischen Ev-Luth. Kirche in Rickling" 

2.	 § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt neu gefafSt: 

,,(1) Die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche unterhält lbs 
Diakonisch-Theologische Ausbildungs- und Studiense

minar in Rickling zur:
 

a) Ausbildung von Diakoninnen und Diakonen auf
 
Fachschulebene und vergleichbaren Ausbildungs
gängen, 

b) berufsbegleitenden Ausbildung zur Cemeindepäd
agogin und zum Cemeindcpadagogen und 

c)	 Fort und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in diakonisch. theologisch, pädagogi
schen Arbeitsfeldern." 

b)	 Der Absatz 2 wird wie folgt neu gefaßt: 

,,(2) Zu den Aufgaben des Diakonisch-Theologischen 
Ausbildungs- und Studienseminars in Rickling gehören 
insbesondere 

a) die Weiterentwicklung der Curricula der Ausbil 
dungsgänge," 

b) die Koordination der gesamten grundshindigen und 
berufsbegleitenden Ausbildung in den jeweiligen 
Ausbildungsphasen mit anderen Ausbildungsstät
tcn. 

c) die Integration von Berufserfahrung und diakonisch
theologischer Lehre bei der Zusammenführung di
vergenter Berufsfelder in den Ausbildungsgruppen. 

d) die Durchführung \'(111 Seminaren, Kursen und 
Studientagen gemäß der curricularen Planung, 

e) die Organisation und Durchführung der Ab

schlußprüfungen gemiils der Prüfungsordnungen,
 

f) die Begleitung, Vertretung, Beratung und Förderung
 
der Zusammenarbeit einzelner und Gruppen und 
die besondere Förderung der Gemeinschaft der 
Studierenden und Absolventen der Ausbildung, 

g)	 die Planung und Durchführung von Seminaren, 
Kursen und Studientagen für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in dia konisch, theologisch, pädagogi
schen Arbeitsfeldern. 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

Absatz I Buchstabe e) erhält folgenden Wortlaut: 

"e)	 eine Pröpstin oder ein Propst, 
drei Vertreterinnen oder Vertreter diakonischer Einrich
tungen, 
eine Gemeindepastorin oder ein Cemoindepastor. 
je eine Vertreterirr oder ein Vertreter der Diakonen
schaften im Bereich der Nordelbischen Ev.-Lut h. Kirche 
und des Arbeitsausschusses der Gemeindepädagogin
nen, 
ein Mitglied der Kirchenleitung 
und ein weiteres Mitglied." 

4.	 Nach § 4 wird als § 5 eingefügt: 

,,§ 5 

(1) Die Nordelbische Kirche gewährt den Anstellungsträ
gern der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der berufs
begleitenden Ausbildung zur Diakonirr oder zum Diakon 
und zur Gemeindepädagogin oder zum Gemeindepädago
gen den anteiligen Ersatz der entsprechenden Gehaltsko
sten für die Freistellung der Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter. 

(2) Anspruchsberechtigt sind alle kirchlichen und diako
nischen Anstellungsträger im Bereich der NEK. 

(3) Bemessungsgrundlage für den Kostenersatz ist die An
fangsgrundvergütung (§ 27 Abs. 1 KAT-NEK) der Vergü
tungsgruppe, in die Angestellte in der Tätigkeit von staat
lich anerkannten Erzieherinnen und Erziehern einzugrup
pieren sind. Der Kostenersatz beinhaltet den Ortszuschlag 
der Stufe I der Tarifklasse. der die Vergütungsgruppe zu
geteilt ist. Ein Ortszuschlag der Stufe 2 wird nach den Be
stimmungen des § 29 KAT-N BK gewährt. Weitere Stufen 
des Ortszuschlages werden bei dem Kostenersatz nicht be
rücksichtigt. 
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(4) Der Kostenersatz wird anteilig für die Zeiten der Kurse 
und Studientage gewährt. Dafür wird die Anzahl der Tage 
der Kurse/Studientage pro Monat zu der Anzahl der Tage 
eines durchschnittlichen Monats von 30 Tagen ins Verhält
nis gesetzt. 

(5) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Ausbil
dungskursen im Ausbildungs- und Studienseminar in 
Rickling sind verpflichtet, im Seminar zu wohnen und an 
der Gemeinschaftsverpflegung teilzunehmen. Für Unter
kunft und Verpflegung wird jährlich ein Betrag in Abzug 
gebracht, den das Nordelbische Kirchenamt in Anlehnung 
an den Betrag festlegt, den Vikare für den gleichen Zweck 
abführen." 

5. Der Wortlaut des bisherigen § 5 wird § 6 

Artikel 2 

Das Nordelbische Kirchenamt wird ermächtigt, den vom 
Irrkrafttreten dieser Rechtsverordnung an geltenden Wortlaut 

der Rechtsverordnung für das Diakonisch-Theologische Aus
bildungs- und Studienseminar in Rickling neu bekanntzuma
chen und Unstimmigkeiten im Wortlaut zu beseitigen. 

Artikel 3 

Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün
dung in Kraft. 

Kiel, den 2. Mai 1996 

Die Kirchenleitung
 

Kohlwage
 

Bischof und Vorsitzender
 

Az.: 4248 -17 / EI 

Bekanntmachungen 

Stellungnahme
 
der Nordelbischen Synode zur Handreichung
 

"Ehe, Familie und andere Lebensformen"
 
vom 23. März 1996
 

Die Lebensformen sind um der Menschen unllen da 
und nicht die Menschen um der Lebensformen toillen 

Die NEK-Synode hat auf ihrer Tagung am 22./23.03.96 die 
vom Vorbereitungsausschuß vorgelegte Handreichung "Ehe, 
Familie und andere Lebensformen" ausführlich beraten und 
kam zu einer Stellungnahme. Sie dankt allen, die an der Vor
bereitung zur Erstellung der Handreichung beteiligt waren. 

Die Handreichung lädt ein zu einem klärenden Gespräch, 
sie will die Gewissen schärfen, zur Willensbildung beitragen, 
der Wahrheitsfindung dienen und die Wahrhaftigkeit des 
Umganges mit den verschiedenen Lebensformen fördern. Die 
"Handreichung beansprucht nicht, im Blick auf dogmatische 
und ethische Fragestellungen ein abschließendes Wort zu 
sprechen. 

Die NEK-Synode begrüßt, daß die Handreichung mit ei
nem Hinweis auf die Tisch- und Abendmahlsgemeinschaft 
[esu Christi als der Lebensform der Kirche schlechthin 
schließt. 

Die Synode nimmt zu den einzelnen Kapiteln wie folgt Stel
lung: 

1. Zur theologischen Grundlegung 

Die Grundlage für unsere Diskussion über Lebensformen 
ist die Einsicht, daß Gottes Gnade allen Menschen vorbehalt 
los gilt. Die Liebe Gottes zu allen Menschen, unabhängig von 
den jeweiligen Lebensformen, ist in der Heiligen Schrift be
zeugt. 

Die Geschichte des Glaubens, von der die Bibel spricht, 
kennt Umbrüche und tiefgreifende Veränderungen der Le
bensverhältnisse und Lebensordnungen. 

Es ist die verbindende Botschaft der biblischen Schriften, 
daß Gott sich treu bleibt in der Liebe, die überwindet, was 
trennt: die Menschen und die Welt von Gott, und so auch die 
Menschen voneinander, von der Schöpfung und von sich 
selbst. 

Diese versöhnende Liebe Gottes hat sich in [esus Christus 
mächtiger erwiesen als alle Ordnungen der Welt, sofern sie 
ausgrenzen, entwerten, lähmen und blenden. 

Kriterien für ein in christlicher Verantwortung gelebtes Le
ben sind nicht nur die äußere Ordnung, sondern vor allem die 
inhaltliche Gestaltung einer Lebensform. Dem müssen die 
Gemeinde und die ganze Kirche Rechnung tragen. 

Unter Christinnen und Christen gibt es unterschiedliche 
persönliche Zugänge zur Bibel. Die Rechtfertigung durch 
Gott setzt uns frei, diese persönlichen Glaubens- und Gewis
sensüberzeugungen zu achten. 

2. Sexualität 

Menschliche Sexualität ist wichtig. Sie ist eine gute Gabe 
Gottes. Eine Person aber darf nicht allein über ihre Sexualität 
definiert werden. Wir verurteilen den Mißbrauch von Sexua
lität durch Geschäftemacherei und Vermarktung bis hin zu 
Frauenhandel. Mißhandlung von Frauen und Kindern sowie 
Vergewaltigung. 

3. Ehe 

Die Synode stimmt grundsätzlich dem zu, was in der Hand
reichung zur Ehe und zu ihrer besonderen Bedeutung aus der 
Sicht des christlichen Glaubens ausgeführt wird. Für die Kir
che ist es eine wichtige Aufgabe, Menschen zur Ehe zu ermu
tigen und Eheleute in guten wie in bösen Tagen zu begleiten. 

4. Familie und Kinder 

Kinder sind ein Geschenk Gottes. Es ist gut für Kinder, in 
der Familie mit Vater und Mutter aufzuwachsen. Die Mehr
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heit der Kinder lebt mit ihren Eltern. Scheidungen nehmen 
bedauerlicherweise zu, sie gehen zu Lasten der Kinder. 

Die Synode macht sich die Ausführungen der Handrei
chung und des Votums des Bischofskollegiums zueigen und 
setzt darüber hinaus folgende Akzente: 

- Erwachsene sollten von Kindern lernen, sich in sie hinein
versetzen und auch aus ihrer Sicht die Welt wahrnehmen. 

- Aufgabe der Kirche ist es, Müttern und Vätern Mut zu ma
chen, mit ihren Kindern christlichen Glauben zu leben. 

- Aufgabe von Kirche und Gemeinden ist es, den Lebensbe
dingungen von Kindern in unserer Gesellschaft nachzu
spüren. Kirche und Gemeinden haben dazu beizutragen, 
daß für gerechte Bedingungen gesorgt wird, in denen Kin
der aufwachsen können. 

- Familien und Kinder sollten verstärkt zu Gottesdiensten 
eingeladen und an ihnen beteiligt werden - zum Beispiel 
zu Familiengottesdiensten, Kinderbibelwochen und Kin
derkirche. 

5. Ein-Elternteil-Familien 

Ein-Elternteil-Familien als Lebensform nehmen zu. Die Al
leinerziehenden und ihre Kinder werden dennoch wenig be
achtet und manchmal gering geachtet oder gar diskriminiert. 
Alleinerziehende werden bisher oft mit ihren Kindern allein
gelassen, manchmal sogar behindert. Die Lebenswirklichkeit 
der Ein-Elternteil-Familien fordert dazu heraus, Gebets- und 
Segenshandlungen für Eltern und Kinder zu überdenken, 
wiederzubeleben bzw. neu zu entwickeln, im Zusammen
hang mit der Taufe die Bedeutung und Verantwortung des 
Patenamtes LU betonen und ebenso die Verantwortung der 
Gemeinde für ihre Kinder besonders ins Bewußtsein zu 
rücken. 

6. Wohngemeinschaften 

Menschen leben aus unterschiedlichen Gründen in Wohn
gemeinschaften. Einerseits gibt es das Leben in verbindlicher 
Gemeinschaft, für die Menschen sich bewußt entscheiden. 
Darunter sind auch eindeutig christlich motivierte Wohn
und Lebensgemeinschaften (z. B. Basisgemeinden. Kommu
nitäten u. a.). In ihnen kann gemeinsames Leben im Geist [esu 
Christi vorbildlich gestaltet werden. Andererseits leben be
sonders junge Menschen zunehmend in unverbindlichen 
Wohn- und Lebensgemeinschaften. Diese Gemeinschaften 
sind meist von kurzer Dauer und umfassen nicht den ganzen 
Lebensbereich. 

7. Alleinlebende 

Die Synode erklärt sich einverstanden mit dem Inhalt des 
Kapitels "Alleinlebende und Singles". Durch die gesellschaft
lichen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen 
(z. B. versetzte Arbeitszeiten und Mobilitätserfordernis, neue 
Medien und veränderte Wohnverhaltrusse) wird die Verein
zelung der Menschen gefördert. Es gibt Singles, die diese 
Form bewußt wählen und gern leben, und es gibt Alleinleben
de. die Gemeinschaft suchen. Die Kirche soll alle Menschen in 
dieser Lebensform wahrnehmen und für sie dasein. 

8. Homosexualität 

Die jahrhundertelange Verdammung weiblicher und 
männlicher Homosexualität durch Theologie und Praxis der 
Kirche hat zur Diskriminierung, Verfolgung und Ermordung 
homosexueller Frauen und Männer entscheidend beigetra
gen. Die Synode erkennt dies als Schuld. Sie bittet Gott und 
die betroffenen Menschen um Vergebung. Sie sieht sich in der 

Verpflichtung, auch gegenwärtiger Diskriminierung und 
Verachtung von homosexuellen Frauen und Mannern öffent
lich zu widersprechen und jeder Gewalt entgegenzutreten. 

Da homosexuelle Praxis in einigen Bibelstellen pauschal als 
Sünde verurteilt wird, ist es für etliche Christinnen und Chri
sten schwierig, eine eigenwertige homosexuelle Lebensform 
zu respektieren. Diese Bibelstellen stehen jedoch in einem 
zeitbedingten Kontext und müssen aus der Mitte der Schrift, 
der befreienden Botschaft Christi von der Liebe Gottes zu al
len Menschen, interpretiert werden. 

Es ist entscheidend anzuerkennen, daß homosexuelle Ori
entierung zur Individualität und Identität zahlreicher Men
schen unablösbar hinzugehört. Daher muß eine entsprechen
de Lebensgestaltung möglich sein. 

In der Frage der Segnung von Menschen in gleichge
schlechtlichen Partnerschaften ist sich die Synode nicht einig, 
Sie regt einen weiteren Beratungsprozeß bis Januar 1997 zum 
Thema "Gleichgeschlechtliche Partnerschaften" in der Nor
delbischen Kirche an, Sie fügt dazu Unterlagen bei (z. B.: Die 
Orientierungshilfe des Rates der EKD "Mit Spannungen le
ben", das Votum des Theologischen Beirates "Die Vielfalt der 
Lebensformen und der Segen der Kirche", das Arbeitsergeb
nis der Gruppe "Homosexualität"). 

9. Eheähnliche Gemeinschaften 

Eheähnliche Gemeinschaften hat es zu allen Zeiten in unter
schiedlichen Ausprägungen gegeben. Neu ist ihre große Ver
breitung und ihre hohe gesellschaftliche Akzeptanz. Darum 
ist die Kirche herausgefordert, zu dieser Form des Zusam
menlebens Stellung zu beziehen ohne die besondere Bedeu
tung der Ehe einzuschränken. 

Die Synode setzt sich dafür ein, verbindliche und auf Dauer 
angelegte eheähnliche Partnerschaften als Lebensform anzu
erkennen, denn "wo Menschen eine verläßliche, liebevolle 
Gemeinschaft miteinander eingehen, in der die Würde der 
Einzelnen gewahrt ist, so entspricht dies dem Willen Got
tes, ... ", (Handreichung Seite 42) 

Die Synode hält es für eine Aufgabe der Gemeinden, diese 
Menschen in ihrer Lebenssituation zu begleiten. In der Frage 
der Segnung von eheähnlichen Gemeinschaften ist sich die 
Synode nicht einig. Sie regt einen weiteren Beratungprozeß 
bis Januar 1997 zu diesem Thema an. Das Votum des Theolo
gischen Beirates "Die Vielfalt der Lebensformen und der Se
gen der Kirche" wird als Unterlage beigefügt. 

(beachte dazu S. 120) 
***** 

Die NEK-Synode empfiehlt den Gemeinden, Diensten und 
Werken mit Hilfe der Handreichung Angebote zum Thema 
Lebensformen auf vielfältige Weise zu machen, um so einen 
gesellschaftsdiakonischen Beitrag innerhalb der Nordelbi
schen Kirche und über sie hinaus zu leisten. 

Die vorstehende, von der Synode arn 23. März 1996 be
schlossene Stellungnahme wird hiermit bekanntgemacht. 

Kiel, den 10, Mai 1996 

Die Kirchenleitung 

Kar! Ludwig Kohlwage 

Bischof und Vorsitzender 

Az.: 4150 - VH I/T I 

* 
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Stellenausschreibungen 

Pfarrstellenausschreibungen 

Im Diakonischen Werk Schleswig-Holstein ist 
das Amt des Landespastors/der Landespastorin und Vorsit
zenden des Diakonie-Hilfswerks zum um. Juli 1997 mit ei
nem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung 
erfolgt auf Vorschlag des Diakonischen Rates durch Berufung 
der Kirchenleitung auf Zeit. 

- Gesucht wird ein Pastor oder eine Pastorin mit Fähigkeit 
und Erfahrung 

- in der theologischen Begründung, Zielsetzung und Aus
richtung diakonischer Arbeit sowie ihrer überzeugenden 
Darstellung 

- in der konstruktiven Gestaltung des Verhältnisses von Kir
che und Diakonie, der Beziehung zwischen Diakonie, Ge
meinden und Einrichtungen 

- in der Leitung eines größeren kirchlichen Werkes in Zu
sammenarbeit mit kompetenter Geschäftsführung und Ab
teilungsleitungen 

- in der ökumenischen Zusammenarbeit mit den Partnerkir
chen und ihrer Diakonie 

- im Verständnis für wirtschaftliche, fachliche und politische 
Zusammenhänge 

- in der Vertretung der Diakonie auf Landes- und Bundes
ebene, gegenüber den anderen Wohlfahrtsverbänden, pi1r
lamentarischen Gremien, der Landesregierung, den Behör
den, Verbänden und Vereinigungen 

- in der Motivierung und Führung von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. 

Bewerbungen mit ausführlichem haudgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an die Kirchenleitung der Nordelbi
schen Ev.-Luth. Kirche, Dänische Str. 21-35,24103 Kiel. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilen der Vorsitzende des Vorstandes des Dia
konischen Werks Schleswig-Holstein, Herr Bischof Kohlwa
ge, Bäckers tr. 3-5,23564 Lübeck. Tel. 0451 /79 02 103 und Herr 
Oberkirchenrat Hans Georg Starke. Nordelbisches Kirchen
amt, Tel. 0431 /9797920. 

Ablauf der Borwerbungsfrist. Sechs Wochen nach Erschei
nen dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Diakonisches Werk Schleswig-Holstein (1) -- P Il / P 2 

In der Kirchengemeinde Sieseby im Kirchenkreis 
Eckernförde wird die Pfarrstelle zum 01.12.1996 vakant und 
ist zum 01.116.1997 mit einem Pastor oder einer Pastorin im 
eingeschränkten Dienstverhältnis - 75 'i( - zu besetzen. Die 
Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 

Der derzeitige Pfarrstelleninhaber tritt in den Ruhestand. 

Die ländlich geprägte Kirchengemeinde umfaßt ca. UFO 
Gemeindeglieder. Ein idyllisch direkt arn Schleiufer gelege
nes Pastorat mit Gemeinderäumen sowie neu renovierten 
Räumlichkeiten für die Jugendarbeit in einem Nebengebäude 
stehen zur Verfügung. 

Zentrum des kirchlichen Lebens ist die Kirche in Siesebv. 
Gottesdienste werden auch gehalten in der Darrtper Stiftska

pelle in Vogelsang-Crünholz. Dort befindet sich auch der 
kirchliche Kindergarten. 

Von der Pastorin/ dem Pastor wünscht sich die Gemeinde 
eine Intensivierung der Jugendarbeit, Mitgestaltung des Cho
res bzw. Posaunenchores und der Gemeindearbeit in ihren 
vielfältigen Bereichen. Ebenso wird eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit dem Kirchenvorstand und den haupt- und 
ehrenamtlichen Mi tarbeiterinnen und Mitarbeitern erwartet, 
u.a. auch die Bereitschaft und Fähigkeit zu religionspädago
gischer Arbeit in Zusammenarbeit mit den Erzieherinnen des 
Kinderga rtens. 

Der sonntägliche Gottesdienst steht im Mittelpunkt. 

Bewerbungen mit ausführlichem handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Eckernförde. Schleswiger Straße 33, 243411 Eckernförde. 
Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Aus
künfte erteilen der Vorsitzende des Kirchenvorstandes Siesc
by. Herr O.-H. Kühl. 24354 Kriesebv, Tel. 04355/2lCJ und Herr 
Propst Kammholz. Tel. 04351/7509-32/34. 

Ablaut der Bewerbungsfrist: Acht Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az: 20 Sieseby-- P Jll / P 2 

Die Pfarrstelle der Kirchengemeinden Enge und 
Stedesand mit dem Dienstsitz in Enge-Sande im Kirchen
kreis Süd tondern wird vakant und ist zum 01.01.1997 mit ei
nem Pastor oder einer Pastorin oder einem Pastoren-Ehepaar 
in einem jeweils eingeschränkten Dienstverhältnis (50 o/r) zu 
besetzen. 

Der bisherige Amtsinhaber geht nach langjähriger Tätigkeit 
zum 01.07.1996 in den Ruhestand. 

Die Besetzung erfolgt durch bischöfliche Ernennung. 

vVir wünschen uns eine Pastorin/einen Pastor oder ein Pa
storenehepaar mit viel "Fingerspitzengefühl" für die Men
schen im ländlichen Raum und Freude bei der Gestaltung und 
Entwicklung kirchlicher Arbeit in diesem Raum. Uns liegt ins
besondere die Treue im Besuchsdienst und der kontinuierli
che Aufbau einer Kinder- und Jugendarbeit am Herzen. Mu
sikalische Begabungen sind wünschenswert. 

Bewerbungen mit ausfuhrlichem, hand geschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Bischof für den Spren
gelSchleswig über den Herrn Propst des Kirchenkreises Süd
tondem. Osterstralse 17,25917 Leck. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilen Herr Andreas Paulsen, stellvertr. Vorsit
zender des KV der KG Enge, Tel. 04662/3857, Herr Peter Lud
wig Harrsen. stellvertr. Vorsitzender des KV der KG Ste
desarid. Tel. 04662/2432, und Propst Pörksen, Tel. 114662/ 
8621. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Enge und Stedesand - P III / PI 
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Stellenausschreibungen 

In der Ev.-Luth. Auferstehungskirchengemeinde Harn
burg-Lurup (ca. 5.300 Cemeindegleidcr. 2 Pfarrstellen) ist 
eine 

B-Kirchenmusikerstelle (75 %) 

als Erziehungsurlaubsvertretung für mindestens 11/ Jahre 
zum 1.9.1996 zu besetzen. 

Die Vergütung erfolgt nach dem Kirchlichen Angestellten
tarifvertrag (KAT-NEK). 

Die innerhalb der Arbeitszeit von der Kirchenmusike
rin/von dem Kirchenmusiker wahrzunehmenden Aufgaben 
werden im einzelnen durch eine örtliche Dienstanweisung 
festgelegt. 

Der Aufgabenbereich umfafst: 

1.	 Kantoreiarbeit. Leitung der Luruper Kantorei für Konzerte 
und musikalische Gottesdienste. Weiterführung der Pro
jektarbeit mit Kinderchor und Instrumentalisten. 

2.	 Organistendienst: Gottesdienste und Amtshandlungen 
(kein Friedhofsdienst): Orgelkonzerte etc. 

Für die Arbeit stehen zur Verfügung: 
Die Orgel (Kemperv Walcker) 32 II, 3 freie Kombinationen 
und elektr. Spiel- und Registertraktur, Steinway-Flügel im 
Gemeindehaus, Steinberg-Flügel in der Kirche, Klavier, 
Orff'sche Instrumente, umfangreiche Notenbibliothek. 

Wir suchen eine/einen Kirchmusikerin/Kirchenmusiker 
mit B-Examen (auch Berufsanfängerin/Berufsanfänger), 
die/der mit ihren/seinen kirchenmusikalischen Ideen unser 
Gemeindeleben bereichert. 

Anfragen und Bewerbungen werden bis zum 15. Juli 1996 
erbeten an den Kirchenvorstand, Luruper Hauptstraße 163, 
22547 Harnburg. Tel.: 040/831 4004. 

Kontaktadressen. Vorsitzende des Kirchenvorstandes Frau 
Inge Coes, Tel.: 040/83 71 61; Pastorin Ada Woldag, Tel: 
040/836643; Pastor Siegfried Kurzewitz. Tel.: 040/83 60 17, 
Kirchenmusikerin Regina North, Tel.: 040/881 11 41. 

Az.: 30 Auferst.-Hbg-Lurup - T II / T 3 

In der Ev-Luth. Kirchengemeinde Oldesloe mit ca, 18.0011 
Gemeindegliedern ist die 

A-Kirchenmusikerstelle 

zum 1.10.1996 oder später zu besetzen 

Die' Vergütung erfolgt nach KAT-NEK IV a/IIl. 

Im Zentrum der Kreisstadt Bad Oldesloe, verkehrsgünstig 
zwischen Harnburg und Lubeck gelegen, steht die Peter-Paul
Kirche. Ihr sind vier der sieben Pfarrbezirke zugeordnet, 

Zu den Aufgaben gehören: 
Organistendienst bei Cortesdiensten und Amtshandlungen in 
der Petcr-Paul-Kirche, auch bei Beerdigungen in der Fried
hofskapeile. Leitung des Buxtchudc-Chores. des Jugendcho
res und eines Kammerorchesters, ovtl. auch des Posaunen
chores ab April IQ97. Ein Schwerpunkt ist die musikalische 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 

Wir wünschen uns: 
Aufgeschlossenheit sowohl für die traditionelle Kirchenmu
sik wie für neuere Formen der musikalischen Mitgestaltung 

von Gottesdiensten und Andachten (Kirchentagsmusik, Tai
ze). Kollegiale Zusammenarbeit mit den Pastoren, dem B-Mu
siker und der nebenamtlichen C-Musikerin sowie den ande
ren Mitarbeitern. Wichtig ist uns, daß die Kirchenmusik als 
wesentlicher Verkündigungsauftrag der Gemeinde wahrge
nommen wird. 

Zur Verfügung stehen: 
Marcussen/Kemper Orgel (1904/1961 IlI,P,38), Chorpositiv 
Bosch 0,3), Sassmann-Cembalo (2 Manuale), eine umfangrei
che Notenbibliothek und ein Dienstzimmer. 

Bei der Suche nach einer Wohnung ist die Gemeinde behilf
lich. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen erbeten bis zum 
15.7.1996 an den Vorsitzenden des Kirchenvorstandes der 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Oldesloe, Pastor Otto Hitzer. 
Kirchberg 4, 23843 Bad Oldesloe. Tel.: 04531/6001 und 83152. 

Auskünfte erteilen außerdem LKMD Dieter Frahm. Te
wessteg 10, 20249 Harnburg. Tel.: 040/4 60 38 90, und KMD 
Jürgen Frielinghaus, Große See-Straße 11, 23795 Bad Sege
berg. Tel.: 04551/3628. 

Az.: 30-0ldesloe - T II / T 3 

* 

Der Ev.-Luth. Kirchenkreis Flensburg sucht ab sofort 

eine Leiterin des Kirchenkreisfrauenwerkes, 
nach Möglichkeit eine Diakonin, Sozialarbeiterin 

oder Sozialpädagogin. 

Die Planstelle ist auf 60 % der tariflichen Wochenarbeitzeit 
von gegenwärtig 38.5 Stunden begrenzt und in Vergütungs
gruppe IVa KAT-NEK eingruppiert. Das Kirchenkreisfrauen
werk ist geprägt durch ein großes Team ehrenamtlicher Mit
arbeiterinneu. Es ist ein Ort, an dem Frauen aus unterschied
lichen Lebenszusammenhängen und Glaubenserfahrungen 
Begegnung, Begleitung und Hilfe finden können. 

Wir suchen eine engagierte Frau mit Kenntnis und Erfah
rung in feministischer Theologie und praktischer Erfahrung 
in Erwachsenenbildungsarbeit. 

Ihr Aufgabe.nbereich wird sein: 

- Fortbildung und Begleitung von ehrenamtlich tätigen 
Frauen, die in den Kirchengemeinden arbeiten, 

.- Vorbereitung und Durchführung von Seminaren und Ta
gungen, 

- Ansprechpartnerin zu sein, insbesondere für die Belange 
von jüngeren Frauen und Frauen in besonderen Notlagen, 

- Verbindung und Vernetzung von Frauenverbänden ande
rer Träger in Stadt und Land, 

- Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Einrichtungen des 
Kirc henkreises r 

-	 Dekade- und Weltgebetstagsarbeit. 

Bewerbungen sind zu richten an den Kirchenkreisvorstand 
des Ev.-Luth. Kirchenreises Flensburg, Mühlenstr. 19,24937 
FJensburg. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: vier Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 30 - KK Flensburg - E 2 







Seite 126 GVOBL 19% Nr.6 



Nr.6 GVOBl. 1996 Seitel27 



Seite 128 GVOBl. 1996 Nr.6 

Herausgeber und Verlag: Nordelbisches Kirchenamt.
 
Postfach 3449,24033 Kiel, Dänische Straße 21/35,24103 Kiel.
 
Fortlaufender Bezug und Nachbestellungen beim
 
Nordelbischen Kirchenamt.
 
Bezugspreis 30,- DM jährlich zuzüglich 5,- DM Zustellgebühr. 

Druck: Schmidt & Klaunig, Postfach 3925, 24038 Kiel.
 

Nordelbisches Kirchenamt
 

Postfach 3449
 

24033 Kiel
 

Postvertriebsstück
 

V 4193 B
 

Gebühr bezahlt
 


